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Antrag 
des Landes Baden-Württemberg 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite 
Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und 
zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU 

COM(2016) 723 final; Ratsdok. 14875/16 

Punkt 64 der 954. Sitzung des Bundesrates am 10. März 2017 

Der Bundesrat möge anstelle der Ziffern 1, 4, 13, 16, 18 und 36 der BR-Drucksache 

1/1/17 wie folgt Stellung nehmen: 

1. Der Bundesrat unterstützt das von der Kommission verfolgte Ziel, Wachstum 

und Beschäftigung in Europa durch die Ermöglichung einer frühzeitigen und 

effektiven Umstrukturierung in der Krise zu fördern. 

4. Der Richtlinienvorschlag betrifft angesichts der begrenzten Zahl grenzüber-

schreitender Insolvenzverfahren ganz überwiegend rein nationale Sachverhalte. 

Der Bundesrat regt daher an, im weiteren Gesetzgebungsverfahren bei den 

konkreten Einzelregelungen des Richtlinienvorschlags genau zu hinterfragen, 

ob und inwieweit eine unionsweite Koordinierung unerlässlich ist. Ent-

sprechend der von der Kommission angeführten kapitalmarktrechtlichen Ziel-

setzung sollte der Anwendungsbereich des vorgeschlagenen Restrukturierungs-

rahmens auf Finanzgläubiger des Unternehmens beschränkt werden (siehe 

nachfolgend Ziffer 13). Eine Erstreckung auf weitere Gläubigergruppen könnte 

angesichts der engen Verknüpfung des Insolvenzrechts mit dem jeweiligen 

nationalen Vertrags- und Sachenrecht, dem Handels- und Gesellschaftsrecht, 



Drucksache 1/2/17 - 2 - 

...

dem Kreditsicherungsrecht, dem Arbeits- und Sozialrecht sowie dem Steuer-

recht zu tiefgreifenden Folgewirkungen in Rechtsgebieten führen, in denen der 

Union keine Kompetenz zusteht. Außerdem sollten Eingriffsinstrumente, die 

traditionell dem förmlichen Insolvenzverfahren zuzurechnen sind, nur insoweit 

auf das Restrukturierungsverfahren übertragen werden, als dies für eine über-

schaubare Zeit und nur zur Unterstützung erfolgversprechender Verhandlungen 

unerlässlich ist. Dies gilt zum Beispiel für die Aussetzung von Vollstreckungs-

maßnahmen (Artikel 6 des Richtlinienvorschlags), die Fortsetzung von Ver-

trägen (Artikel 7 des Richtlinienvorschlags) und die Privilegierung von Finan-

zierungsmaßnahmen und Transaktionen in einer späteren Insolvenz (Artikel 16 

und 17 des Richtlinienvorschlags). Unabhängig von dem Risiko einer miss-

bräuchlichen Inanspruchnahme dieser nach dem Richtlinienvorschlag leicht 

verfügbaren Instrumente sollte das Restrukturierungsverfahren nach seiner 

zeitlichen und inhaltlichen Reichweite nicht so weit gefasst sein, dass das 

rechtsstaatliche Insolvenzverfahren mit seinen besonderen Kontrollen durch 

Gerichte, Insolvenzverwalter und Gläubigergremien in den Hintergrund ge-

drängt wird. Das Restrukturierungsverfahren soll das Insolvenzverfahren in 

bestimmten Fällen um eine vorgeschaltete Sanierungsoption ergänzen. Nicht 

jedoch soll ein mit dem Insolvenzverfahren konkurrierendes oder dieses 

womöglich verdrängendes Parallelverfahren geschaffen werden. Die Ermög-

lichung einer bis zu zwölf Monate dauernden Restrukturierungsphase mit 

umfassendem Moratorium für sogar insolvenzreife Unternehmen geht zu weit, 

zumal der Schuldner die Geschäfte in Eigenverwaltung und ohne Überwachung 

durch einen Restrukturierungsverwalter weiter führen soll. 

13. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Anwendungsbereich des Restruk-

turierungsrahmens auf die Finanzgläubiger eines Unternehmens beschränkt 

werden sollte. Weist ein Unternehmen einen defizitären operativen Geschäfts-

betrieb auf, erscheint fraglich, ob das auf Verschaffen von Verhandlungs-

spielraum gerichtete präventive Restrukturierungsverfahren zur nachhaltigen 

Unternehmenssanierung geeignet ist. So besteht bei einer Restrukturierung von 

Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus dem operativen Geschäftsbetrieb 

(insbesondere Lieferanten und Kunden) das Risiko, dass lediglich die Symp-

tome der Unternehmenskrise zeitweise gelindert werden, ohne die zu Grunde 

liegende Krisenursache dauerhaft zu beseitigen. Geht man davon aus, dass nur 

tragfähige Unternehmen in den Genuss des Restrukturierungsrahmens kommen 

sollen, reicht eine Beschränkung der im Richtlinienvorschlag vorgesehenen 
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Eingriffsinstrumente auf die Finanzverbindlichkeiten aus. Denn ein tragfähiges 

Unternehmen wird über einen ausreichenden operativen Cash-Flow verfügen, 

um die Gläubiger aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu befriedigen. Ist nicht 

einmal die Tragfähigkeit für den laufenden Geschäftsbetrieb gewährleistet, 

sollte ein Insolvenzverfahren durchgeführt werden, wenn eine einvernehmliche 

Sanierung scheitert. Insbesondere ist aus Sicht des Bundesrates zu kritisieren, 

dass das Restrukturierungsverfahren grundsätzlich auch auf offene Forderungen 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erstreckt werden könnte. Neben 

Lohnforderungen könnte dies beispielsweise auch Gewinnbeteiligungen oder 

Pensionsansprüche betreffen. Ein Regelungsbedürfnis für derart weit gehende 

Eingriffe in wohlerworbene Arbeitnehmerrechte ist nicht ersichtlich. 

16. Dass das Moratorium durch ein Gericht angeordnet werden muss, sollte sich 

nicht nur aus Artikel 2 Nummer 4 des Richtlinienvorschlags ergeben, sondern 

angesichts der hohen Bedeutung der Aussetzung einzelner Durchsetzungs-

maßnahmen unmittelbar in Artikel 6 Absatz 1 des Richtlinienvorschlags ge-

regelt werden. Wie bereits ausgeführt (vorstehend Ziffer 12), sollte der Antrag 

des Schuldners durch eine Bescheinigung eines unabhängigen Experten mit 

Aussagen zur fehlenden Zahlungsunfähigkeit und zur vorhandenen Sanierungs-

fähigkeit begleitet werden. Um dem Gericht die Prüfung der Erforderlichkeit 

des Moratoriums und damit zugleich dessen Dauer sowie der erfassten 

Gläubigergruppen zu erlauben, sollte der Schuldner gerade auch zu Angaben 

hierzu verpflichtet sein. Um missbräuchliche Moratorien zu verhindern, sollte 

nicht allein auf das Kriterium abgestellt werden, dass das Moratorium für die 

Unterstützung der Planverhandlungen notwendig sein muss. Weitere Voraus-

setzung für das Moratorium sollte generell das Fehlen einer unangemessenen 

Gläubigerbenachteiligung sein. Die Regelung in Artikel 6 Absatz 9 des Richt-

linienvorschlags reicht hierfür nicht, da sie offenbar einen Antrag eines Gläu-

bigers voraussetzt, sich nur auf einzelne Gläubiger oder Gläubigergruppen be-

zieht und außerdem unklar lässt, wer für das Vorliegen oder Fehlen einer unan-

gemessenen Benachteiligung beweispflichtig ist. Nach Ansicht des Bundesrates 

sollte der Schuldner stets glaubhaft machen müssen, warum den Gläubigern das 

Moratorium zumutbar ist, zum Beispiel weil sie gegen einen etwaigen Wert-

verlust ihrer Sicherheiten geschützt sind. 
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18. Aus Sicht des Bundesrates sollte der in Artikel 6 Absatz 4 des Richtlinien-

vorschlags vorgesehene Höchstzeitraum für das Moratorium im Ausgangspunkt 

nicht mehr als drei Monate betragen. Eine Verlängerung über diesen Zeitraum 

hinaus sollte im Regelfall nur möglich sein, wenn das Gericht noch über einen 

innerhalb der Drei-Monats-Frist gestellten Antrag auf Planbestätigung nach 

Artikel 10 oder 11 des Richtlinienvorschlags entscheiden muss. Sorgfältige 

Unternehmen werden das gerichtliche Verfahren vorbereiten, um eine uner-

wünschte Publizität zu vermeiden und den gerichtlichen Teil der Restrukturie-

rung zügig abzuschließen. Eine klare Begrenzung der Dauer des Moratoriums 

würde den Anreiz schaffen, im Sinne des angestrebten Frühwarnmechanismus 

rechtzeitig und sorgfältig eine Sanierung vorzubereiten und damit möglichst 

viele Schritte vor Beantragung des Moratoriums einzuleiten. Zudem würde das 

Unternehmen motiviert, die durch das Moratorium gewährte Verhandlungszeit 

überlegt und effektiv zu nutzen. Eine zu lange Dauer würde dagegen Anreize 

schaffen, die Verhandlungen erst nach dem Beginn des Moratoriums ernsthaft 

zu betreiben. Durch eine Dauer von mehr als drei Monaten wird außerdem die 

Akzeptanz des Restrukturierungsverfahrens durch Kreditinstitute gefährdet, die 

der "Capital Requirements Regulation" (CRR) unterliegen. Solche Kredit-

institute könnten sich bei länger dauernden Moratorien zu einer Beendigung des 

Kreditengagements gezwungen sehen. Die in das Ermessen der Mitgliedstaaten 

gestellte Verlängerungsmöglichkeit nach Artikel 6 Absatz 5 des Richtlinienvor-

schlags sollte daher nur in Ausnahmefällen zum Tragen kommen. 

36. Der Bundesrat erkennt an, dass durch eine Entschuldung durch Restschuld-

befreiung für ehrliche Unternehmer die unternehmerische Initiative gestärkt 

wird, da das Scheitern eines Unternehmens nicht in eine wirtschaftliche Sack-

gasse für den Unternehmer persönlich führt. 


